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Info: EU-Verordnung REACH 
 
Am 01.06.2007 ist die REACH-Verordnung (Verordnung 1907/2006/EG) in Kraft getreten. Diese 
beinhaltet die Neuordnung der europäischen Chemikaliengesetzgebung, in deren Mittelpunkt die 
Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien steht (REACH =“Registration, Evulation 
and Autorisation of Chemicals“) 
 
Von REACH sind in erster Linie die Hersteller und Importeure von chemischen Stoffen (d.h. haupt-
sächlich Grundchemikalien) betroffen. Die Fristen für die Registrierungen der Stoffe hängen von 
deren Herstellungs- bzw. Importvolumen ab. Sie haben nun am 01.06.2008 begonnen und enden 
für kleinvolumige Stoffe (< 100 t/a) erst zum 01.06.2018. 
 
Auswirkungen auf unser Unternehmen und unsere Kunden 
 
Unser Unternehmen synthetisiert keine Stoffe und ist somit von der Registrierungspflicht nicht be-
troffen. Als Hersteller von Niederspannungsschaltgeräten sind wir im Sinne von REACH Richtlinie 
„Nachgeschalteter Anwender“. Die Registrierung ist eine Aufgabe unserer Lieferanten.  
Zubereitungen sind nicht zu registrieren. 
 
Gemäß REACH sind wir gehalten, in unseren Produkten ausschließlich Stoffe einzusetzen, die für 
die vorgesehene Verwendung vom Hersteller registriert sind.  
 
Wir gehen zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon aus, dass alle die an uns gelieferten Substanzen, 
Erzeugnisse oder Artikel mit registrierungspflichtigen Stoffe von unseren Lieferanten vorregistriert 
und danach registriert werden. Je nach Produktionsmenge haben die Hersteller jedoch bis zu 10 
Jahre  Zeit, sich für oder gegen eine Registrierung zu entscheiden. 
 
Da es sich bei den von uns verwendeten Rohstoffen jedoch ausschließlich um allgemein gängige 
Substanzen handelt, für die in der Regel keine Verwendungsbeschränkungen zu erwarten sind, 
gehen wir davon aus, dass Materialien und Komponenten für die von uns hergestellten Produkte 
auch weiter unverändert zur Verfügung stehen werden. 
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